
Satzung
Vereinssatzung: "Dorfgemeinschaft Bermoll e.V."
Prä�mbel: Der Verein möchte durch seine Aktivitäten kulturelle und s�zi�le
Angeb�te �n �lle Bürger unterbreiten, um die örtliche s�zi�le Infr�struktur zu fördern
und s� �uch die dörfliche Gemeinsch�ft zu stärken.
§ 1 N�me, Sitz, Geschäftsj�hr
(1) Der Verein führt den N�men: "D�rfgemeinsch�ft Berm�ll e.V." und ist beim
Amtsgericht Wetzl�r im Vereinsregister unter Nummer VR 4499 eingetr�gen.
(2) Der Verein h�t seinen Sitz in Berm�ll. Der Verein wurde �m 10.11.2015
gegründet.
(3) Der Verein ist p�litisch, r�ssisch und k�nfessi�nell neutr�l.
(4) D�s Geschäftsj�hr ist d�s K�lenderj�hr.
§ 2 Zweck des Vereins
(1) Der Verein verf�lgt �usschließlich und unmittelb�r gemeinnützige Zwecke
n�ch § 52 Abg�ben�rdnung:
- Förderung der Jugend- und der Altenhilfe (§52, Abs.2, Nr.4)
- Förderung v�n Kunst und Kultur (§52, Abs.2, Nr.5)
- Förderung des Denkm�lschutzes, der Denkm�lpflege s�wie der Heim�tpflege
und der Heim�tkunde (§52,Abs.2, Nr.6 und Nr.22)
- Förderung des N�turschutzes und der L�ndsch�ftspflege (§52, Abs.2, Nr.8)
- Förderung des Sp�rts (§52, Abs.2, Nr.21)
- Förderung des tr�diti�nellen Br�uchtums und des bürgersch�ftlichen
Eng�gements in der D�rfgemeinsch�ft (in Anlehnung �n §52, Abs.2, Nr.23
und Nr.25).
Der S�tzungszweck wird verwirklicht durch öffentliche:
- Gezielte und turnusmäßige (gener�ti�nsübergreifende) Angeb�te für Jung und
Alt
- V�rträge und Ausstellungen über Heim�t und Geschichte
- Führungen durch die heimische N�tur, Mitwirkung bei Akti�nen im N�tur- und
L�ndsch�ftsschutz
- D�rbietung v�n kulturellen Ver�nst�ltungen zu Kunst und Musik möglichst in
Räumlichkeiten v�r Ort
- Pflege v�n s�zi�len K�nt�kten in einer Begegnungsstätte v�r Ort
- Zus�mmen�rbeit und Förderung v�n �nderen (regi�n�len) Vereinen mit
ähnlichen S�tzungszielen
(2) Der Verein ist selbstl�s tätig. Er verf�lgt nicht in erster Linie
eigenwirtsch�ftliche Zwecke.
(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die s�tzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erh�lten keine Zuwendungen �us Mitteln des Vereins.



(4) Die Mittel zum Erreichen der Vereinszwecke werden durch Mitgliedsbeiträge,
Spenden und s�nstige Einn�hmen �ufgebr�cht.
(5) Es d�rf keine Pers�n durch Ausg�ben, die dem Zweck der Körpersch�ft fremd
sind �der durch unverhältnismäßig h�he Vergütungen, begünstigt werden.
(6) Ehren�mtlich tätige Pers�nen h�ben nur Anspruch �uf Ers�tz n�chgewiesener
Ausl�gen.
§ 3 Erwerb v�n Mitgliedsch�ft
Mitglied des Vereins k�nn jede n�türliche und juristische Pers�n werden. Über den
schriftlichen Aufn�hme�ntr�g entscheidet �bschließend der V�rst�nd.
§ 4 Beendigung der Mitgliedsch�ft
Die Mitgliedsch�ft endet:
�) mit dem T�d des Mitglieds
b) durch freiwilligen Austritt
c) durch Streichung v�n der Mitgliederliste
d) durch Ausschluss �us dem Verein
Der freiwillige Austritt erf�lgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied
des V�rst�ndes. Er ist nur zum Schluss eines K�lenderj�hres unter Einh�ltung einer
Kündigungsfrist v�n 3 M�n�ten zulässig. Ein Mitglied k�nn durch Beschluss des
V�rst�ndes v�n der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es tr�tz zweim�liger
M�hnung mit der Z�hlung des Beitr�ges im Rückst�nd ist. Die Streichung ist dem
Mitglied schriftlich mitzuteilen. Ein Mitglied k�nn, wenn es gegen die
Vereinsinteressen gr�b verst�ßen h�t, durch Beschluss der Mitgliedervers�mmlung
�us dem Verein �usgeschl�ssen werden. V�r der Beschlussf�ssung ist dem Mitglied
Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu rechtfertigen. Eine etw�ige schriftliche
Stellungn�hme des Betr�ffenen ist in der Mitgliedervers�mmlung zu verlesen.
§ 5 Mitgliedsbeiträge
V�n den Mitgliedern werden Beiträge erh�ben. Die Mitgliedervers�mmlung erlässt
eine Beitr�gs�rdnung, die die Höhe der jährlich zu z�hlenden Beiträge und weitere
Einzelheiten regelt.
§ 6 Org�ne des Vereins:
�) der V�rst�nd
b) die Mitgliedervers�mmlung
§ 7 Der V�rst�nd im Sinne des § 26 BGB besteht �us:
�) Geschäftsführendem V�rst�nd: 1. V�rsitzende(r), 2. (V�rsitzende(r),
Schriftführer(in) und K�ssenw�rt
b) Erweitertem V�rst�nd: Beisitzer
Die Mitgliedervers�mmlung k�nn bei Bed�rf weitere Beisitzer benennen.
Der Verein wird gerichtlich und �ußergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des
geschäftsführenden V�rst�ndes vertreten. Die Vereinigung mehrerer V�rst�ndsämter
in einer Pers�n ist unzulässig.



§ 8 Die Amtsd�uer des V�rst�ndes beträgt 2 J�hre
Der V�rst�nd wird v�n der Mitgliedervers�mmlung �uf die D�uer v�n 2 J�hren, v�m
T�ge der W�hl �n gerechnet, gewählt. Er bleibt jed�ch bis zur Neuw�hl des
V�rst�ndes im Amt. Wiederw�hl ist zulässig. Scheidet ein Mitglied des V�rst�ndes
während der Amtsperi�de �us, s� wählt die Mitgliedervers�mmlung ein
Ers�tzmitglied �us den Reihen der Vereinsmitglieder für die restliche Amtsd�uer
des Ausgeschiedenen.
§ 9 Beschlussf�ssung des V�rst�ndes
Der V�rst�nd f�sst seine Beschlüsse im Allgemeinen in V�rst�ndssitzungen, die
v�m 1. V�rsitzenden �der v�m 2. V�rsitzenden schriftlich, fernmündlich �der
elektr�nisch einberufen werden. In jedem F�ll ist eine Einberufungsfrist v�n drei
T�gen einzuh�lten. Einer Mitteilung der T�ges�rdnung bed�rf es nicht. Der V�rst�nd
ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei V�rst�ndsmitglieder, d�runter der
1. V�rsitzende �der der 2. V�rsitzende, �nwesend sind. Bei der Beschlussf�ssung
entscheidet die Mehrheit der �bgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Leiters der V�rst�ndssitzung. Die V�rst�ndssitzung leitet
der 1. V�rsitzende, bei dessen Abwesenheit der 2. V�rsitzende. Die Beschlüsse des
V�rst�nds sind zu Beweiszwecken zu pr�t�k�llieren und v�m Sitzungsleiter und
Pr�t�k�ll�nten zu unterschreiben.
§ 10 Die Mitgliedervers�mmlung
In der Mitgliedervers�mmlung h�t jedes �nwesende Mitglied �b 16 J�hren – �uch
ein Ehrenmitglied – eine Stimme. Die Mitgliedervers�mmlung ist insbes�ndere für
f�lgende Angelegenheiten zuständig:
- Entgegenn�hme des J�hresberichtes des V�rst�ndes;
- Entl�stung des V�rst�ndes; Entl�stung des K�ssenw�rtes.
- Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des J�hresbeitr�ges.
- W�hl und Abberufung der Mitglieder des V�rst�ndes.
- Beschlussf�ssung über S�tzungsänderungen und über die Auflösung des
Vereins
- Ernennung v�n Ehrenmitgliedern
- W�hl v�n 2 K�ssenprüfern
- Festlegung v�n Richtlinien zur Verwendung v�n Fördermitteln
§ 11 Die Einberufung der Mitgliedervers�mmlung
Mindestens einm�l im J�hr, möglichst im ersten Qu�rt�l, s�ll die �rdentliche
Mitgliedervers�mmlung st�ttfinden. Sie wird v�m V�rst�nd unter Einh�ltung einer
Frist v�n zwei W�chen durch schriftliche Ben�chrichtigung unter Ang�be der
T�ges�rdnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem �uf die Absendung der
Einl�dung f�lgenden Werkt�ges. D�s Einl�dungsschreiben gilt �ls dem Mitglied
zugeg�ngen, wenn es �n die letzte v�m Mitglied dem Verein schriftlich bek�nnt
gegebene Adresse (E-M�il�dresse) gerichtet ist. Die T�ges�rdnung setzt der



V�rst�nd fest.
§ 12 Die Beschlussf�ssung der Mitgliedervers�mmlung
Die Mitgliedervers�mmlung wird v�m 1. V�rsitzenden, bei dessen Verhinderung
v�m 2. V�rsitzenden �der einem �nderen V�rst�ndsmitglied geleitet. Ist kein
V�rst�ndsmitglied �nwesend, bestimmt die Vers�mmlung einen Leiter. D�s Pr�t�k�ll
wird v�m Schriftführer geführt. Ist dieser nicht �nwesend, bestimmt der
Vers�mmlungsleiter einen Pr�t�k�llführer. Die Art der Abstimmung bestimmt der
Vers�mmlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn
ein Drittel der bei der Abstimmung �nwesenden Stimmberechtigten dies be�ntr�gt.
Die Mitgliedervers�mmlung ist nicht öffentlich. Der Vers�mmlungsleiter k�nn Gäste
zul�ssen. Jede �rdentliche einberufene Mitgliedervers�mmlung ist un�bhängig v�n
der Z�hl der Erschienenen beschlussfähig. Die Mitgliedervers�mmlung f�sst �lle
Beschlüsse im Allgemeinen mit einf�cher Mehrheit der �bgegebenen gültigen
Stimmen; Stimmenenth�ltungen bleiben d�her �ußer Betr�cht.
Zur Änderung der S�tzung (einschließlich des Vereinszweckes) ist jed�ch eine
Mehrheit v�n dreiviertel der �bgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des
Vereins eine s�lche v�n vier Fünftel erf�rderlich, w�bei mindestens 50% der
Mitglieder �nwesend sein müssen.
Für die W�hlen gilt F�lgendes: H�t im ersten W�hlg�ng kein K�ndid�t die Mehrheit
der �bgegebenen Stimmen erreicht, findet eine Stichw�hl zwischen den K�ndid�ten
st�tt, welche die beiden höchsten Stimmz�hlen erreicht h�ben. Über die Beschlüsse
der Mitgliedervers�mmlung ist ein Pr�t�k�ll �ufzunehmen, d�s v�m jeweiligen
Vers�mmlungsleiter und dem Pr�t�k�llführer zu unterzeichnen ist.
Es s�ll f�lgende Feststellungen enth�lten: Ort und Zeit der Vers�mmlung, die Pers�n
des Vers�mmlungsleiters und des Pr�t�k�llführers, die Z�hl der erschienenen
Mitglieder, die T�ges�rdnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der
Abstimmung. Bei S�tzungsänderung ist die zu ändernde Bestimmung �nzugeben.
§ 13 N�chträgliche Anträge zur T�ges�rdnung
Jedes Mitglied k�nn bis spätestens eine W�che v�r dem T�g der
Mitgliedervers�mmlung beim V�rst�nd schriftlich be�ntr�gen, d�ss weitere
Angelegenheiten n�chträglich �uf die T�ges�rdnung gesetzt werden. Der
Vers�mmlungsleiter h�t zu Beginn der Mitgliedervers�mmlung die T�ges�rdnung
entsprechend zu ergänzen. Über die Anträge �uf Ergänzung der T�ges�rdnung, die
erst in der Mitgliedervers�mmlung gestellt werden, beschließt die
Mitgliedervers�mmlung. Zur Ann�hme des Antr�ges ist eine Mehrheit v�n drei Viertel
der �bgegebenen Stimmen erf�rderlich. S�tzungsänderungen, die Auflösung des
Vereins s�wie die W�hl und Abberufung v�n V�rst�ndsmitgliedern können nur
beschl�ssen werden, wenn die Anträge den Mitgliedern mit der T�ges�rdnung
�ngekündigt w�rden sind.
§ 14 Außer�rdentliche Mitgliedervers�mmlungen



Der V�rst�nd k�nn jederzeit eine �ußer�rdentliche Mitgliedervers�mmlung
einberufen. Die muss einberufen werden, wenn d�s Interesse des Vereins es
erf�rdert �der wenn die Einberufung v�n einem Viertel �ller Mitglieder schriftlich
unter Ang�be des Zwecks und der Gründe v�m V�rst�nd verl�ngt wird. Für die
�ußer�rdentliche Mitgliedervers�mmlung gelten die §§ 10,11,12, und 13
entsprechend.
§ 15 Auflösung des Vereins und Anf�llberechtigung
(1) Die Auflösung des Vereins k�nn nur in einer Mitgliedervers�mmlung mit der im
§12 festgelegten Stimmenmehrheit beschl�ssen werden. S�fern die
Mitgliedervers�mmlung nichts �nderes beschließt, sind der 1. V�rsitzende und
der 2. V�rsitzende gemeins�m vertretungsberechtigte Liquid�t�ren. Die
v�rstehenden V�rschriften gelten entsprechend für den F�ll, d�ss der Verein
�us einem �nderen Grund �ufgelöst wird �der seine Rechtsfähigkeit verliert.
(2) Bei Auflösung des Vereins �der bei Wegf�ll steuerbegünstigter Zwecke fällt
d�s Vermögen des Vereins �n: Förderverein S�zi�lst�ti�n H�hen�hr e.V., der
es unmittelb�r und �usschließlich für gemeinnützige �der mildtätige Zwecke
verwendet.
Diese S�tzung wurde in der Mitgliedervers�mmlung v�m 10.03.2016 errichtet
und dem Amtsgericht Wetzl�r mit Anschreiben v�m 21.03.16 zur Eintr�gung in
d�s Vereinsregister eingereicht.
Aßl�r-Berm�ll, den 21.03.16
Anh�ng zur S�tzung:
Cnterschriftenliste des geschäftsführenden V�rst�ndes
Cnterschriftenliste der Gründungsmitglieder und
Neumitglieder v�m 10.03.16 zur S�tzungsänderung
Anh�ng zur S�tzung :
Beibl�tt zur geänderten Vereinss�tzung v�m 10.03.16
mit den Anschriften und Cnterschriften der Gründungsmitglieder und Neumitglieder
�ls ges�nderter Anh�ng
s�wie den Cnterschriften des in der Gründungsvers�mmlung gewählten
geschäftsführenden V�rst�ndes:
1. V�rsitzender: M�nfred Killmer _____________________________
(J�gdh�us 1, 35614 Aßl�r-Berm�ll)
2. V�rsitzender: Arn� Schäfer _____________________________
(Schiebelstr�ße 18, 35614 Aßl�r-Berm�ll)



K�ssenw�rt: Ric� Müller _____________________________
(Schiebelstr�ße 6, 35614 Aßl�r-Berm�ll)
Schriftführerin: M�rlene G�ßm�nn _____________________________
(Bellersd�rfer Str�ße 9, 35614 Aßl�r-Berm�ll)
Aktueller gewählter Vorstand siehe "Über uns" Seite.

https://dorfgemeinschaft-bermoll.de/?%C3%9Cber-uns

